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zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems  
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von Prof. Dr. habil. Thomas Lenk 

 

 

  

 Leipzig, den 17. März 2017 

 

 

Die Gesetzentwürfe der Bundesregierung, die die Neuordnung der Bund-Länder-Fi-

nanzbeziehungen betreffen, sollen die Einigung zwischen den Regierungschefs von 

Bund und Ländern konkretisieren, die am 14. Oktober 2016 erzielt wurde. Die entwor-

fenen Regelungen geben aus finanzwissenschaftlicher Perspektive umfassenden An-

lass zur Bewertung. Meine wesentlichen Punkte für eine Kritik werden im Folgenden 

dargelegt. An gegebenen Stellen wird ergänzend auf weiterführende Arbeiten verwie-

sen, die am INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE FINANZEN UND PUBLIC MANAGEMENT entstanden 

sind und meine Bewertung einzelner Punkte ebenfalls wiedergeben.   

 

 

 



Prof. Dr. habil. Thomas Lenk 
Institut für Öffentliche Finanzen und Public Management 
Lehrstuhl Finanzwissenschaft 
E-Mail: fiwi@wifa.uni-leipzig.de 

 
 
 

 

 2 | 16 

1. Die Spreizung der zur Verfügung stehenden Einnahmen vergrößert sich im 

Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019.1 

Die Entwicklung der Einnahmen der einzelnen Länder und ihrer kommunalen Ebene, 

die unter Berücksichtigung des allgemeinen Steuerwachstums sowie des Übergangs 

vom bestehenden System zum vorgesehenen System zu erwarten sind, lässt eine zu-

nehmende Konvergenz der Einnahmenniveaus zwischen finanzkraftstarken und             

–schwachen Ländern nicht erkennen. Wenn man die Werte der aktuellen Steuerschät-

zung (November 2016) zugrunde legt und die Entwicklung der zur Verfügung stehen-

den Einnahmen von 2019 (bei letztmaliger Anwendung der bestehenden Regelungen, 

einschließlich des Solidarpakts II) zu 2020 (bei erstmaliger Anwendung der entworfe-

nen Reformregelungen) betrachtet, zeigen sich gegenüber dem durchschnittlichen 

Einnahmenwachstum deutliche Vorteile für die einnahmestarken Länder, während die 

Mehreinnahmen der meisten einnahmeschwachen – darunter alle neuen – Länder 

deutlich unter dem Durchschnitt liegen (vgl. Abbildungen 1 und 2 sowie Tabelle 1 im 

Anhang). Maßgeblich trägt das neue Finanzausgleichssystem zu diesem Ergebnis bei. 

Zu erwarten ist, dass die daraus resultierenden fiskalischen und finanziellen Folge- 

und Multiplikatoreffekte die verfassungsrechtliche Zielsetzung, nämlich gleichwertige 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet herzustellen, deutlich konterkarieren. Sollte 

diese Entwicklung tatsächlich eintreten, würde dies aufgrund der finanzkraftabhängi-

gen Stufen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs auch den Bundhaushalt zukünftig 

immer stärker belasten.  

 

2. Die Wirkung der Gemeindesteuerkraftzuweisungen ist teilweise anreizfeind-

lich.  

Die geplanten Gemeindesteuerkraftzuweisungen gehen aus der Notwendigkeit einer 

verstärkten Solidarität mit den Ländern hervor, deren Kommunen eine besondere Ein-

nahmeschwäche aufweisen. Diese Intention ist nicht zu beanstanden. Im Gegenteil: 

                                                            
1  Siehe vertiefend auch: Lenk/Glinka/Rottmann (2017) sowie Lenk/Glinka (2016ba/bb). 
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Weil die ausgleichserheblichen kommunalen Einnahmen im horizontalen Ausgleich 

und bei den allgemeinen BEZ nicht vollständig, sondern nur zu 75 % einbezogen wer-

den sollen, sind die zusätzlichen Gemeindesteuerkraftzuweisungen als ergänzendes 

solidarisches Instrument zu verstehen, um der Notwendigkeit einer insgesamt mög-

lichst vollständigen Berücksichtigung von kommunalen Steuerkraftschwächen gerecht 

zu werden. Im Jahr 2020, wenn die neuen Regelungen erstmals greifen sollen, emp-

fangen sechs Länder Gemeindesteuerkraftzuweisungen: Brandenburg, Mecklenburg-

Vorpommern, das Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ihre originäre 

Gemeindefinanzkraft beträgt im Jahr 2020 weniger als 80 % des Länderdurchschnitts, 

wodurch diese Länder empfangsberechtigt werden. 

Doch die Gesamtwirkung, die sich für die genannten Länder aus horizontalem Aus-

gleich und allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen zum einen sowie Gemeinde-

steuerkraftzuweisungen zum anderen ergibt, ist in bestimmten Fällen in hohem Maße 

kontraproduktiv. Die Abschöpfungsquoten überproportionaler kommunaler Mehrein-

nahmen sind für die Empfänger von Gemeindesteuerkraftzuweisungen besonders 

hoch. Eine Einnahmenerhöhung im Bereich der reinen Gemeindesteuern kann u.U. 

sogar zu Abschöpfungsquoten von deutlich über 100 % führen. In diesen Fällen würde 

aus einer überdurchschnittlichen Erhöhung der Gemeindesteuerkraft resultieren, dass 

dem Land nach allen Finanzausgleichsstufen insgesamt sogar weniger Mittel zur Ver-

fügung stehen (vgl. Abbildung 3 im Anhang). Eine Reduzierung der kommunalen Steu-

erkraft würde hingegen ceteris paribus zu Mehreinnahmen nach allen Finanzaus-

gleichsstufen führen. Zurückzuführen ist dieser Effekt auf eine konzeptionsbedingte 

Parallelwirkung von horizontalem Ausgleich und allgemeinen Bundesergänzungszu-

weisungen einerseits und den Gemeindesteuerkraftzuweisungen andererseits.  

Eine vollständige und umfassende Berücksichtigung der Gemeindefinanzkraft im bun-

desstaatlichen Finanzausgleich ist zwar ausdrücklich zu empfehlen, denn nur so kann 

den verfassungsrechtlichen und finanziellen Verflechtungen zwischen Land und Kom-

munen in hinreichendem Maße Rechnung getragen werden. Die geplante 75%ige Ein-

beziehung der Gemeindefinanzkraft ab der Stufe des horizontalen Ausgleichs ist im 

Vergleich zum Status quo (64%ige Einbeziehung ab LFA) eine Verbesserung, obwohl 
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nur eine 100%ige Einbeziehung sachlich angemessen wäre.2 Die Gemeindesteuer-

kraftzuweisungen, die 53,5 % der Lücke bis 80% der originären durchschnittlichen Ge-

meindefinanzkraft schließen, sollten systemergänzenden Charakter haben. Sie kön-

nen in Kombination mit den systemischen Ausgleichsstufen originäre Einnahmenef-

fekte auf der Gemeindeebene jedoch mehr als wettmachen.   

  

3. Die horizontale Solidarität wird faktisch reduziert und formal vollständig be-

endet. Das System wird vertikalisiert – zulasten des Bundes.  

Mit einer Umsetzung des vorgesehenen neuen Finanzausgleichssystems würden der 

bestehende Umsatzsteuervorwegausgleich und der Länderfinanzausgleich im enge-

ren Sinne abgeschafft. Im vorgesehenen System erfolgt ein horizontaler Finanzkraft-

ausgleich zwischen den Ländern im Rahmen der Zuordnung des Länderanteils an der 

Umsatzsteuer auf die einzelnen Länder. Bei grundsätzlich einwohnerbasierter Zuord-

nung bekommen finanzkraftschwache Länder einen Zuschlag und finanzkraftstarke 

Länder einen Abschlag. 

Ein erkennbares finanzielles Einstehen der Länder füreinander, bei dem finanzkraft-

starke Länder im Rahmen eigener finanzieller Mittel solidarisch mit finanzkraftschwa-

chen Ländern sind und die Ländergesamtheit folglich selbst ein hohes Ausgleichsmaß 

sicherstellt, entfällt damit vollständig. Denn Zuschläge bei der Umsatzsteuerzuordnung 

sind formal originär eigene Mittel der Länder, keine Ausgleichszuweisungen, denen 

Ausgleichsbeiträge anderer Länder gegenüberstehen. Es gibt demnach formal keine 

Zahler- und Empfängerländer, wenngleich es faktisch weiterhin zu einem horizontalen 

Ausgleich auf indirektem Wege kommt. Doch selbst diese verbleibende indirekte hori-

zontale Solidarität zwischen den Ländern ist angesichts ihrer konkreten tariflichen Aus-

gestaltung weitaus weniger wirkungsvoll als der horizontale Ausgleich im Status quo.  

Das vorgesehene System führt schließlich zu einer deutlichen Entlastung der ohnehin 

finanzkraftstarken Länder. Wesentlich höher als bisher fällt hingegen die Belastung 

                                                            
2  Siehe vertiefend auch: Lenk/Glinka/Sunder (2015a) sowie Lenk/Glinka (2015ba). 
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des Bundes aus. Die Bedeutung von Bundesergänzungszuweisungen nimmt system-

strukturell und finanziell wesentlich zu. Damit wird das Ausgleichssystem insgesamt 

vertikalisiert. Der Bund trägt somit für die Finanzausstattung der Länder mehr Verant-

wortung als im bestehenden System. Zugleich begeben sich die Länder in ein beson-

deres, weitaus stärker ausgeprägtes Abhängigkeitsverhältnis zum Bund, dessen Stel-

lung im föderativen Gefüge – auch mit Blick auf die geplanten zusätzlichen Kompeten-

zen – gestärkt werden würde. Die langfristigen Folgen für das föderative Verhältnis 

zwischen Bund und Ländergesamtheit sind vollständig ungewiss.  

 

4. Die Sachgerechtigkeit des Systems wurde offensichtlich dem angestrebten 

Verteilungsergebnis untergeordnet.  

Das neue Finanzausgleichssystem ist an vielen Stellen sachlich zweifelhaft oder min-

destens nicht nachvollziehbar. Insbesondere gilt dies im Bereich der Sonderbedarfs-

Bundesergänzungszuweisungen (SoBEZ). Dem Vorschlag, dem Land Brandenburg 

11 Mio. Euro pro Jahr zusätzliche Mittel wegen überproportionaler Kosten politischer 

Führung zu gewähren, während die Volumina der anderen Empfänger dieser SoBEZ 

konstant bleiben, fehlt jede nachvollziehbare Begründung.  

Kritisch zu sehen ist zudem der vorgesehene Mechanismus, unterproportionale Netto-

zuflüsse aus der Forschungsförderung im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzaus-

gleichs – und somit im Rahmen der Umverteilung allgemeiner Deckungsmittel ohne 

rechtliche Zweckbindung – auszugleichen. Hiervon können ebenfalls bedenkliche An-

reizstrukturen ausgehen. Zur Umsetzung des mit den Forschungs-BEZ zu implizieren-

den Sachziels erscheint der gewählte Weg, die ergänzenden Mittel im bundesstaatli-

chen Finanzausgleich anzusiedeln, wenig geeignet. Die Forschungs-BEZ wirken de-

platziert.    

Erkennbar wurden die bisherigen Verhandlungen über die Neuordnung der Bund-Län-

der-Finanzbeziehungen ergebnisbezogen geführt, was sich in den vorgelegten Ge-

setzentwürfen widerspiegelt. Offensichtlich sollte ein konkretes Verteilungsergebnis 

erreicht werden, dem die rechtliche Ausgestaltung der Parameter untergeordnet 
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wurde. Jedoch könnte das erzielte Verteilungsergebnis auch durch einzelgesetzliche 

Änderungen und parametrische Modifizierungen im Rahmen der geltenden Regelun-

gen annähernd hergestellt werden – insbesondere mit Beibehaltung des bestehenden 

unmittelbaren Länderfinanzausgleichs.  

Eine bewusste Abkehr vom bestehenden System, das sich in der Geschichte der Bun-

desrepublik Deutschland finanzpolitisch bewährt hat und verfassungsgerichtlich mehr-

fach und weitgehend beurteilt wurde, birgt finanzielle, verfassungsrechtliche und föde-

ralpolitische Risiken, die angesichts der erwiesenen Leistungsfähigkeit und Formbar-

keit des bestehenden Systems vermeidbar wären. Der Systemwechsel wird zwangs-

läufig zu einem Vakuum in der verfassungsgerichtlichen Bewertung führen – mit un-

gewissem Ausgang.     

 

5. Wichtige weitere Reformbedarfe bleiben unberücksichtigt 

Während die Gesetzentwürfe ein neues System hervorbringen, das die originären Fi-

nanzkraftunterschiede künftig ausgleichen soll und dessen konkrete instrumentelle 

Ausrichtung sich deutlich von der des Status‘ quo unterscheidet, bleiben die geltenden 

Regelungen zur primären Steuerzuordnung und Steuerzerlegung und damit das me-

thodische Vorfeld zu den systemischen Ausgleichsstufen unverändert. Auch diese Re-

gelungen sind in der Wissenschaft und Verwaltungspraxis nicht weniger umstritten als 

die aktiven Ausgleichsstufen des Finanzausgleichssystems. Mit ihnen werden folglich 

auch starke Sachgerechtigkeitszweifel3 auf einer Systemstufe prolongiert, die zum ori-

ginären Verteilungsergebnis – also zum Verteilungsergebnis vor den ausgleichenden 

Stufen – und folglich auch zu den originären Finanzkraftunterschieden zwischen den 

Ländern führt. Gemessen an den innerdeutschen Unterschieden bei der Wirtschafts-

kraft – des zentralen und etablierten Indikators für die Leistungsfähigkeit – ist die Un-

gleichheit zwischen den Ländern deutlich geringer als es die Verteilung der originären 

Einnahmen vermuten lässt. Es kommt somit zu einer erheblichen Überzeichnung der 

                                                            
3  Siehe z.B. Lenk/Glinka (2015bb). 
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Wirtschaftskraft. D.h., wirtschaftsstarke Länder verfügen im Verhältnis zum Länder-

durchschnitt über ein nochmals höheres Einnahmenniveau; wirtschaftsschwache Län-

der sind hingegen noch schwächer in ihrer relativen Einnahmenausstattung.  

Die Streuung der originären Pro-Kopf-Einnahmen um den Länderdurchschnitt ist somit 

erheblich höher als die Streuung der Pro-Kopf-Wirtschaftskraft. Um den jeweiligen 

Länderdurchschnitt des Jahres 2015 streut die Wirtschaftskraft der einzelnen Länder 

– gemessen an der regionalisierten Bruttowertschöpfung – um 48,9 Prozentpunkte; 

die originären Pro-Kopf-Einnahmen weisen mit 71,2 Prozentpunkten hingegen einen 

signifikant höheren Wert auf (vgl. Abbildung 4 im Anhang). Die finanzielle Leistungsfä-

higkeit der meisten Länder weicht damit in einem bedenklich hohen Maße von ihrer 

wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ab.  

Ob die geltenden Zerlegungsregeln die einst formulierte Zielsetzung der Bundesregie-

rung („Die Verzerrungen im Steueraufkommen der Länder im Verhältnis zu ihrer tat-

sächlichen Wirtschaftskraft sollen … durch eine Zerlegung des örtlichen Aufkommens 

nach bestimmten Kriterien weitgehend beseitigt werden.“4) somit noch in hinreichen-

dem Maße erfüllen, ist zweifelhaft. Eine Reform der geltenden Regelungen hinsichtlich 

der Steuerzuordnung bzw. der Steuerzerlegung, die zu einer deutlicheren Annäherung 

der originären Steuereinnahmen an die Wirtschaftskraft der Länder führt, sieht der vor-

gelegte Gesetzentwurf nicht vor. Dies ist jedoch ausdrücklich zu empfehlen.5 Damit 

verbunden wären geringere Finanzkraftunterschiede im Vorfeld der Ausgleichsstufen. 

Es müssten weniger Mittel umverteilt werden.    

Darüber hinaus wird der besonders heterogenen Ausprägung der allgemeinen demo-

grafischen Entwicklung (Alterung der Gesellschaft, Reduzierung der Bevölkerungs-

zahl6), die in einigen Ländern und ihren Kommunen zu wesentlich höheren Lasten 

durch Kostenremanenzen führt als in anderen, mit den entworfenen Regelungen in 

                                                            
4  Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Zerlegungsgesetzes, BT-Drucksache 

VI/802, Bonn 1970, S. 5. 
5  Für einen konkreten Reformvorschlag siehe: Lenk/Glinka (2015a/bc).  
6  Siehe vertiefend z.B. Lenk/Glinka (2016a). 
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keinem Maße Rechnung getragen. Die anstehende Reform des bundesstaatlichen Fi-

nanzausgleichs wäre jedoch eine geeignete Gelegenheit, jene bedeutende und fach-

übergreifende Zukunftsherausforderung im Ausgleichssystem zu berücksichtigen. In-

strumentelle Vorbilder finden sich beispielsweise in einigen kommunalen Finanzaus-

gleichssystemen.7 Im vorgesehenen Finanzausgleichssystem, das in der Zukunft be-

ginnen und dann u.U. dauerhaft bestehen bleiben soll, bleibt die Einführung eines De-

mografiefaktors im bundesstaatlichen Finanzausgleich aus. Dies ist eine verpasste 

Chance, das Ausgleichssystem konsequent zukunftsfest zu gestalten, indem demo-

grafiebedingte Sonderbedarfe ausdrückliche Berücksichtigung finden.  

 

 

Leipzig, den 17. März 2017 

           

Prof. Dr. Thomas Lenk 

 

 

  

                                                            
7  Für einen Überblick siehe z.B. Lenk/Hesse/Lück (2013a). 
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Anhang 

 

Abbildung 1: Einnahmenwachstum 2020 gegenüber 2019 nach allen Stufen des 
bundesstaatlichen Finanzausgleichs unter Berücksichtigung des all-
gemeinen Steuerwachstums und des Übergangs von den bestehen-
den zu den Entwurfsregelungen 

 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen in Anlehnung an: Lenk/Glinka/Rottmann (2017). Da-
tengrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2016; entsprechend gesetzlicher Neu-
erungen angepasst. 

Anmerkung: Das dargestellte Ergebnis ergibt sich aus Tabelle 1. 
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Abbildung 2:  Einnahmenwachstum 2020 gegenüber 2019 insgesamt unter Berück-
sichtigung des allgemeinen Steuerwachstums und des Übergangs von 
den bestehenden zu den Entwurfsregelungen 

   

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen in Anlehnung an: Lenk/Glinka/Rottmann (2017). Da-
tengrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung vom November 2016; entsprechend gesetzlicher Neu-
erungen angepasst.  

Anmerkung: Das dargestellte Ergebnis ergibt sich aus Tabelle 1.  
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Abbildung 3:  Mehr-/Mindereinnahmen eines Empfängers von Gemeindesteuer-
kraftzuweisungen im Jahr 2020 insgesamt bei Erhöhung der originä-
ren Gemeindefinanzkraft um 10 Euro je Einwohner, ceteris paribus 

 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Datengrundlage: Regionalisierte Steuerschätzung 
vom November 2016. 

Dargestelltes Szenario: Die Gemeindefinanzkraft eines Empfängers fällt im Jahr 2020 um 10 Euro/EW 
höher aus, bedingt durch zusätzliche Einnahmen aus der Grundsteuer (reine Gemeindesteuer). Die 
Landeseinnahmen bleiben konstant. Die Einnahmen aller anderen Länder bleiben auf Landes- und Ge-
meindeebene konstant. 
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Abbildung 4:  Originäre Pro-Kopf-Einnahmen und Pro-Kopf-Wirtschaftskraft der 
Länder (einschließlich der kommunalen Ebene) im Verhältnis zum je-
weiligen Länderdurchschnitt, 2015  

 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen. Datengrundlage: Vorläufige Abrechnung des Län-
derfinanzausgleichs für das Jahr 2015 sowie VGR der Länder.
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Tabelle 1: Einnahmen 2020 und 2019 

 

Quelle: Eigene Darstellung, eigene Berechnungen in Anlehnung an: Lenk/Glinka/Rottmann (2017). Datengrundlage: Regionalisierte Steuer-
schätzung vom November 2016; entsprechend gesetzlicher Neuerungen angepasst.                 

Anmerkung: Zusätzliche Mittel für Investitionen finanzschwacher Kommunen im Bereich der Bildungsinfrastruktur in Höhe von 3,5 Mrd. Euro 
werden in dieser Tabelle nicht ausgewiesen, weil eine Zuordnung auf einzelne Jahre zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich ist. Im 
Gesetzentwurf wird auf diese Sachlage ebenfalls hingewiesen.  


